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Wagner
Justizbcschäftlgte
als Urkundslreamtin der Gesch$ftsstelle

Arntsgericht Bergheim

IIVI NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächtigte:

P rozessbevollmächtigte:

hat das Amtsgericht Bergheim
auf die mündl iche Verhancltung vom 05.08.2010
durch den Richter arn Amtsgericht Olpen

für Recht erkannt;

Die Beklagte wird verurteilt,
Höhe von 5 Prozentpunkten

Kläger in,

Rechtsanwälte Wenn ing, Schweiker und
Partner,  Hochkreuzal lee 1,  53175 Bonn.

g e g e n

Beklagte,

a.n die Klägerin 1.E2g,ZB Euro nebst Zinsen in
über dem Basiszinssatz seit dem Zg.0ö.2009



zu zahlen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

Das urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 o/o des zu
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin, ein Autovermietungsunternehmen, macht gegen die Beklagte aus
abg'etretenem Recht restlichen Mietzinsanspruch aus einem Fahaeug-Mietvertrag
geltend. Anlass der Anmietung war ein Verkehrsunfall am 24.03.2010 gegen 14.46
Uhr in Bedburg. Der Zeuge fuhr mit seinem Fahrzeug, amiliches
Kennzeichen ll l  1990, auf der L 297 in Fahftrichtung Millendorf. Das bei der
Beklagten versicherte Fahrzeug kam diesem entgegen. Der Fahrer des bei der
Beklagten versicherten Fahrzeugs bog plötzlich - aus seiner Fahrtrichtung gesehen.
- nach links ab und beachtete dabei clie Vofahrt des Zeugen Abts nicht. Durch den
plötzlichen und nicht angekündigten Abbiegevorgang kam es zut Koll ision der
Fahrzeuge. Noch am gleichen Tag rnietete dbr Zeuge bei der Klägerin für die
Zeit bis zum 14.04.2009 das Fahzeug Seat lbiza Gr. 2, amtliches Kennzeiclren
tItJ 393. Mit Schreiben vom 17.04.2009 (Bl. 12 d. A.) stettte die Klägerin dem
Zeugen einen Gesarntbetrag in Höhe von 2.702,a1 Euro in Rechnung. Die
Bektagte übernahm die Schadensregulierung zu 100 o/o, mit Ar,rsnahme der
Mietkosten, auf die sie lediglich einen Betrag in Höhe von 600,00 Euro unmittelbar
an die Klägerin zahlte, Unter Beschränkung der Mietwagenkosten gemäß der
Auffassung des Oberlandesgerichts (NZV 2007,199 ff.) verlangt die Klägerin von der
Beklagten aus abgetretenem Recht noch Zahlung in Höhe von 1 B2g,2g Euro. Sie
behauptet, dass der Zeuge seinen Anspruch gegen die Beklagte auf
Erstattung von Mietwagenkosten an sie - die Klägerin - abgetreten habe.

Die Klägerin beantragt,

wie erkannt.



Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie rÜgt die Aktivlegitimation der Klägerin und macht geltend, dass die klägerseits
vorgelegte Kopie der Abtretungserklärung nicht unterschrieben sej. Weiter bestreitet
sie pauschal einen Haftungsgrund. Zur Höhe wendet die Beklagte ein, dass die von
der Klägerin zugrunde gelegte Schwacke-Liste keine geeignete Schätzgrundlage sei.
Desweiteren könne bei einem Alter des unfallgeschädigten Fahzeugs von 12 Jahren
nicht ein Ersatzfahzeug der gleichen Klasse angemietet werden. Auch seien
klägerseits 22 Tage Miete in AnsaE gebracht worden, obwohl in dem
Sachverständigengutachten lediglich 14 Kalendertage fitr die Reparatur
berücksichtigt seien. Eine Ersatzbeschaffung sei zudern nicht nachgewiesen. Auch
seien keine Kosten für eine Vollkaskoversicherung in Ansatz zu bringen, da das
Altfahrzeug ebenfalls nicht vollkaskoversichert gewesen sei. ln dem Zeitraum vom
24-Q3. bis 14.04. seien auch Kosten für eine Winterbereifung nicht erstattungsfähig.
Ebenso gelte das für die Kosten ftrr Zustellung und Abholung des Fahaeugs.

Zur Ergänzung des Sach- uncj Streitstands wird auf die zwischen den parteien
gewechselten schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Mit Beweisbeschluss vom 17.06.2010 (Bl. 120
erhoben durch Vernehmung des Zeugen
Beweisaufnahme wird auf das Sitzungsprotokoll
Bezug genommen.

f. d. A.) hat das Gericht Beweis
Wegen des Ergebnisses der

vom 05,08.2010 (Bt. 129 f.  d. A.)

Entschei4ggqsqründe

Die Klage ist  begründet

Die Beklagte ist verpfl ichtet, an die Klägerin restl iche Mietwagenkosten in Höhe von
1.823,28 Euro zu zahlen Der Anspruch der Klägerin aus abgetretenenr Recht foigt
aus $$ 7,  18 StVG, 823 BGB, 115 WG i .  V.  rn.  SS ggg f f .  BGB.



Die Klägerin ist aktivlegitimiert. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht
zur vollen Überzeugung des Gerichts fest, dass der Zeuge seine
diesbezüglichen Ansprüche an die Klägerin mit Abtretungserklärung vom Z4.Og.ZA0g
(Bl. 105 d. A.) wirksam abgetreten hat. Dies bedarf im Hinblick auf die Eindeutigkeit
der glaubhaften Aussage des Zeugen l] keinerweiteren Erörterung.

Die Beklagte haftet für die dem Zeugen G unfullursächlich entstandenen Schäden
zu 100 %- Nach dem klägerseits behaupteten Unfallhergang fällt dem Unfallgegner
als Unfallursache eine schuldhafte VorfahrtsverleEung zur Last, wobei eine
Mithaftung des Zeugen aus Verschulden oder unter dem Gesichtspunkt der
allgemeinen Betriebsgefahr weder vorgetragen noch aus sonstigen Umständen
ersichtlich ist. Dem ist die Beklagte letztlich weder in tatsächlicher noch in rechtlicher
Hinsicht entgegengetreten.

Die Klägerin hat die Klageforderung dem Grunde
dargelegt. Die hiergegen erhobenen Einwände der
ohne Erfofg. lm Einzelnen gilt hier folgendes:

und der Höhe nach schlüssig
Beklagten bleiben im Ergebnis

Die geltend gemachten Mietwagenkosten sind vollumfängtich erstattungsfähig. Nach
S 249 Abs. 2 BGB kann ein Geschädigter vom Schädiger bzw. dessen
Haftpflichfuersicherer den zw Schadenskornpensation erforderlichen Geldbetrag
verlangen- Zu den Kosten der Schadensbehebung nach einern Verkehrsunfall
gehören grundsätzlich auch die Kosten für die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges.
Als erforderlicher Herstelfungsaufinrand kann der Geschädigte Ersatz derjenigen
Mietwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch
in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf (BGH,
urteil vom 24.06.2008 - Vl zR 234107', urteit vqm 15.02,2005 -' vt zR 160/04; ufteil
vom 19'04.2005 - Vl ZR 37194). Der Geschäcligte ist hierbei nach dem aus dem
Gebot der Erforderllchkeit hergeleiteten Wiftschafilichkeitsgebot gelralten, im
Rahmen des Zumutbaren von mehreren möglichen den wirtschaftlicheren Weg der
Schadensbehebung zu wählen. Der Geschädigte verstößt allerdings noch nicht allein
deshalb gegen sein Pflicht zur Schadensminderung, weil er ein Fahzeug zu einem
Unfaflersatztarif anmietet, der gegenüber dem ,,Normaltarif ' teurer ist, soweit die
Besonderheiten dieses Tarifs mit Rücksicht auf die Unfallsituation einen gegenüber
dem ,,Normaltarif ' höheren Preis rechtfertigen, weil sie auf Leistungen des
Vermieters beruhen. die durch die besondere Unfallsituatiorr veranlasst sind (BGH
Ufteil vom 1 9.01.2010 - Vt ZR 1 12109; Urteit vom 24.06 20Og _ Vt ZR 234t07: Urteil



vorn 15.02.2905 _ vf zR 160/04).

Der auf dem Markt Übliche Normaltarif kann gemäß S 2sz zpo auf Grundlage eines
anerkannten Automietpreisspiegels geschätzt werden. Das Gericht dar-f die Höhe
des schadens nach S 287 zPo schätzen, wenn die Beweiserhebung einen
unverhältnisrnäßigen Aufiryand erfordern würde. Ein Sachverständiger mgsste die
Automietpreise für die vorfiegende Region feststellen. Dies könnte er nur durch
aufwendiges Befragen der Autoverrnieter. Dieser Aufwand erscheint dem Gericht
unverhältnismäßig, da eine entsprechende Analyse des Marktes für das gesamte
Bundesgebiet differenziert nach postreitzahren erfotgt und im
S chwacke-M ietp reisspiege I festgeh alten ist.

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist das gewichtete Mittel (,,Modus,,) des
Schwacke-Mietpreisspiegels für das jeweilige Postleitzahlengebiet nach wie vor eine
geeignete schätzgrundtage (BGH, urtei t  vom 1g.01.2010 - vl  zR 112tog; ole Köln.
urteif vom 03.03.2009 - 24 u 6/08; BGH, Urteit vom 24.06 .z0og - vt zR 234t07).
Der Schwacke-Mietpreisspiegel d{lrfte ein möglichst realistisches Abbild der
Marktlage wiedergeben, sofern es auf dem Markt, insbesondere auch auf dem
Internetmarkt, überhaupt noch eine konstante Preisbildung ergibt. Für den
Schwacke-Mietspiegel spricht vor allem die große Anzahl an Befragungen und
berrjcksichtigten Preisen, die Abbildung regionaler unterschiede durch
Differenzierung nach dreist€lligen Postleitzahlenbezlrken sowie die urnfassende
Berücksichtigung sämtlicher möglicher Preisbereiche. Der Bundesgerichtshof hat
wiederholt entschieden, dass in Ausübung des tatrichterlichen Ermessens nach $
287 zPo der 'Normartarif ' auf der Grundrage des gewichteten Mittels des
Schwacke'Mietpreisspiegefs im Postleitzahlengebiet des Geschädigten ermittelt
werden kann' solange nicht nrit konkreten Tatsachen Mängel der betreffenden
Schätzungsgrundlage aufgezeigt werden, die sich auf den zu entscheidenden Fall
auswirken (BGH NJW 2009,58; 2008, 1519; ZOO7, Z7Sg). Derartige Mänget hat die
Beklagte nicht lrinreichend dargelegt. Die seitens der Beklagten geübte Kritik an dem
schwacke-Mietpreisspiegel, insbesondere dass cJie Tarife aufgrund einer
Selbstauskunft der Vermieter in Kenntnis der Umfrage erfolgen, genügt dafür nicht.
ohne Bezug zur konkreten Schadensschätzung ist das Gericht aufgrund altgemeiner
Einwendungen nicht verpflichtet, die MethocJe cler Erfassung der einzelnen
Mietpreise und die Ermittlung des gewichteten Mittels im Schwacke-Mietpreisspiegel
zu klären (oLG Köln, urtei lvom 03.03.2009 -24 u 6/0g; BGH NJW 2008, 1s1g).

Es ist nicht ersichtlich, dass die von den Versicherern in Auftrag gegebene



UntersLtchung des Fraunhofer-lnstituts auf übeneugende Weise zu rrerlässlicheren
Schätzungsgrundlagen gekcmmen ist. Entscheidend ist dabei, dass ciie
Untersuchungen mit Difterenzierungen nach zwei Ziffern der posileitzahl bei weitem
nicht so breit gestreut waren, wie sie es bei den nach drei posfleitzahlengebieten
strukturierten' Ermittlungen von Schwacke gewesen sind. Dem Vorteil, den die
Anonymität der Anfragen bieten ffiag, steht somit das im Verhältnis zum
Schwacke-Mietpreisspiegel geringere Ausmaß der Datenerfassung gegenüber.
Ferner geben die Fraunhofer-Untersuchungen zum weit ilbenviegenden Teil nur
Auskunft über 6 lnternetanbieter. Marktkonformer dlrrften dagegen jene Preise sein,
die breit gestreut, möglichst ortsnah und unter der Prämisse eingeholt worden sind,
dass das Fahzeug möglichst sofort zut Verfügung stehen muss. Längere
Vorbuchungsfristen werden dem Markt für schnell zur Verfügung stehende
Unfallersatzwagen nicht gerecht. Die mit einer solchen Vorbuchungsfrist ermittelten
Preise dürfen deshalb nicht in die Vergleichsbetrachtung einbezogen werden.
Darüber hinaus hat die Fraunhofer-studie Preise für Aufschläge und Zuschläge,
welche wesentliche Teilb des Endpreises darstellen können, unberlicksichtigt
gelassen.

Ferner hält das Gericht den von der Klägerin vorgenommenen Aufschlag in Höhe
von 20 o/o auf den Normaltarif ftir angemessen Die von der Klägerin im Rahmen des
Unfallersaktarifs geforderten Mehrkosten sind auS betriebswirtschaftlicher $icht
gerechtfertigt, da durch die unfallbedingte Anmietung des Fahrzeugs
Mehraufi,rrendungen entstehen. Dabei muss das Gericht im Rahmen der
Schadensberechnung nach S 287 ZPO die konkrete Kalkulation des konkreten
Unternehmens nicht in jedem Fall nachvollziehen. Liegen spezifische Leistungen bei
der Vermietung an Unfallgeschädigte vor, so kommt auch ein pauschaler Aufschlag
auf den Norrnaltarif in Betracht (BGH, urteil vom 19.Q1.2010 - vl zR 112tog; Urleit
vom 24-06.2008 Vl ZR 234107). Schließlich sind zugunsten der Klägerin
sogenannte Nebenkosten zu berücksichtigen. Diese Kosten sind nach der
Nebenkostentabelle zum Schwacke-Automietspiegel grundsatzlich erstattungsfähig.

Schl ießl ich wird auch in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18.0S.2010,
Aktenzeichen Vl ZR 293108 weiterhin die Eignung von Listen und Tabellen zur
Schadensschätzung bejaht. Danach bedarf die Eignung von Listen und Tabellen, die
bei der Schadensschätzung verwendung finden können, nur dann der Klärung,
wenn mit konkreten Tatsachen aufgezeigt wird, dass geltend gemachte Mänget der
Schätzgrundlage sich auf den zu entscheidenden Fall in erheblichem Fall auswirken.
Insoweit fehlt es aber vorliegend an einem hinreichend konkreten Tatsachenvortrag
der Beklagten, der aufzeigt, dass sich vermeirrtl iche Mängel der vorn Gericht



zugrunde gelegten Schätzgrundlage im vorliegenden Fall iatsächlich in erheblichem
Umfang auswirken, wobei einzuschränken ist, dass insoweit auch eine
Vergleichbarkeit der Leistungen, die in Ansatz gebracht werden, gev,rährleistet ist.

Desweiteren kann die Beklagte nicht mit Erfolg das Alter des Fahrzeugs des
Geschädigten gegen die Klageforderung anführen. Das Alter eines Fahrzeugs und
der Wert haben grundsätzlich keinen Einfluss auf die Nutzungsmöglichkeit für den
Geschädigten und sind somit nicht maßgeblich für die Nutzung eines Mietwagens.
Zwar wird bei der Geltendmachung von Nutzungsausfallschäden das Alter eines
Fahzeugs durch entsprechende Rückstufung um ein bis zwei Klassen
berücksichtigt. Diese Grundsätze sind jedoch nicht auf die Anmietung eines
Ersatzfahzeuges anzuwenden, da der Geschädigte hierfür keine fiktiven, sondern
reale, ihm entstandene Kosten geltend macht und grundsätzlich ein Ersatzfahrzeug
des gleichen Models wie sein unfallbeschädigtes Fahzeug anmieten darf. Dass
Autovermietungen in der Regel nur neue Fahrzeuge vorhalten, ist dem
Geschädigten wirtschaftlich nicht anzulasten. Auch bestehen keine Anhaltspunkte
dafÜr, dass sich die Gebrauchsvorteile, die dern Zeugen J durch die
Beschädigung seines Fahrzeuges täglich entgangen sind, während der Zeit des
Nu tzu ngsa usfalls vermindert hätten.

Hinsichtlich der beklagtenseits gerügten Dauer der Mietzeit führt ebenfalls nicht zum
ErFolg. Tatsäclrfich sind klägerseits 17 Tage Miete in Ansatz gebracht. UnterAbzug
von 2 Tagen fÜr ein Wochenende sowie unter Berücksichtigung des Umstandes,
dass das Fahrzeug durclr den Sachverständigen erst arn 25.03.2009 besichtigt
wurde, steht die der Klageforderung zugrunde gelegte Mietdauer den Festsetzungen
in dem Sachverständigengutachten vom 27.03.2009 (14 Arbeitstage) nicht entgegen.
Desweiteren hat die Klägerin eine Ersatzbeschaffung durch Vorlage der
Zulassungsbescheinigung (Bl.  E1 d. A.) nachgewiesen.

Auch die in Ansatz gebrachten Kosten für eine Vollkaskoversicherung sind nicht zu
beanstanden. Denn Kosten einer Teil- und Vollkaskoversicherung bei der Anrnietung
eines Ersatzfahrzeugs sind grundsätzlich erstattungsfähig, unabhängig davon, ob
das beschädigte Fahrzeug überhaupt voltkasko- oder teilkaskoversichert war. Bei
einem Ersatzfahrzeug handelt es sich in der Regel, wie auch hier, um ein
neuwertiges Fahrzeug. Zudem handelt es sich um eln fremdes Fahrzeug, wodurch
insgesamt eine andere Risikolage bedingt ist, der sich der gescirädigte nicht
aussetzen muss.



Desweiteren sind auch die Kosten für Winterreifen haftungsf,ähig. Denn in
gerichtsbekannt, dass die Kosten für Winterreifen nicht in den Mietpreisen ent
sondern extra zu vergüten sind. Sie sind insoweit nicht Bestandteil des Normal
Ob ein Vermieter die durch die Vorhaltung von Winterreifen begrrJndeten
Mehrkosten bei der Preisgestaltung als Bestandteil des Normaltarifs berücksichtigt,
oder - wie vorliegend - Zusatzkosten ftlr Winterreifen in Rechnung stellt, liegt
grundsätzfich im kalkulatorischen Ermessen des Autovermieters. Dass diese
tatsächlich in Anspruch genommen wurden, ist beklagtenseits nicht in Abrede
gestellt worden und bedarf insoweit keiner weiteren Erörterung. Desweiteren ist nicht
zu beanstanden, dass die Klägerin die Umrüstung der Fahrzeuge von Winterreifen
auf Sommerreifen aus Gründen der Sicherheit auch biS Ende April zurückstellt, denn
insoweit ist - gerichtsbekannt - im hiesigen Raum auch irn April noch mit
winterlichen Straßenverhättnissen zu rechnen.

Die Erforderlichkeit der in Ansatz gebrachten Kosten für Zustellung und Abholung
des Fahzeugs sind klägerseits schlüssig dargelegt, ohne dass die Beklagte dem in
erheblicher Weise entgegengetreten wäre.

Da weitere erhebliche Einwände gegen die Klageforderung nicht bestehen, war der
Klage mithin stattzugeben.

Die daruber hinaus zuerkannten Zinsen sind aus dem Gesichtspunkt des
Sch u ldnerverzu ges gerechtfertigt.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf SS g1 Abs^ 1,709 zpo.

Streitw
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